
 

S.25.01 — Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Stan
dardformel verwenden 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung und die jährliche Über
mittlung von Informationen für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, 
Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.25.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Matching- 
Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Matching- 
Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist der 
Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 

Wenn ein Unternehmen über Matching-Adjustment-Portfolios oder Sonderver
bände verfügt (außer denen, die unter Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG 
fallen), sind bei der Berichterstattung auf der Ebene des ganzen Unternehmens 
die zu meldende fiktive Solvenzkapitalanforderung auf Ebene des Risikomoduls 
sowie die zu meldende Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen und latenten Steuern wie folgt zu berechnen: 

— Falls das Unternehmen die vollständige Anpassung aufgrund der Aggregation 
der fiktiven SCR des Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfolios auf 
Unternehmensebene anwendet, wird die fiktive SCR so berechnet, als ob 
kein Diversifikationsverlust vorhanden wäre, und die Verlustausgleichsfähig
keit wird als Summe der Verlustausgleichsfähigkeit für alle Sonderverbände/ 
Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil berechnet. 

— Falls das Unternehmen zur Aggregation der fiktiven SCR des Sonderver
bands/Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene die Verein
fachung auf Ebene des Risikountermoduls anwendet, wird die fiktive SCR 
durch direkte Summierung auf Untermodulebene berechnet, und die Verlust
ausgleichsfähigkeit wird als Summe der Verlustausgleichsfähigkeit für alle 
Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil 
berechnet. 

— Falls das Unternehmen zur Aggregation der fiktiven SCR des Sonderver
bands/Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene die Verein
fachung auf Ebene des Risikomoduls anwendet, wird die fiktive SCR durch 
direkte Summierung auf Modulebene berechnet, und die Verlustausgleichs
fähigkeit wird als Summe der Verlustausgleichsfähigkeit für alle Sonderver
bände/Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil berechnet. 
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Die Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR des Sonderverbands/ 
Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene ist den jeweiligen Risi
komodulen (Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko, lebensversicherungstech
nisches Risiko, krankenversicherungstechnisches Risiko und nichtlebensversiche
rungstechnisches Risiko) zuzuordnen (C0050). Der den jeweiligen Risikomodu
len zuzuordnende Betrag wird wie folgt berechnet: 

▼M1 
— Berechnung des „q Ä Faktors“ ¼ 

adjustment 
BSCR′ Ä nSCR int 

, wobei gilt: 

— adjustment = nach einer der drei oben beschriebenen Methoden berech
nete Anpassung 

— BSCR′ = entsprechend den Angaben (C0040/R0100) in diesem Mel
debogen berechnete Basissolvenzkapitalanforderung 

— nSCR int = entsprechend den Angaben (C0040/R0070) in diesem Mel
debogen berechnete fiktive Solvenzkapitalanforderung für 
das Risiko immaterieller Vermögenswerte 

▼B 
— Multiplikation dieses „q-Faktors“ mit der fiktiven SCR für das jeweilige 

Risikomodul (Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko, lebensversicherungstech
nisches Risiko, krankenversicherungstechnisches Risiko und nichtlebensver
sicherungstechnisches Risiko) 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 7 der 
Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schätzung der SCR 
zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu berechnen ist. 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 

2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, 
Matching-Adjustment- 
Portfolio oder übriger 
Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, ein 
Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil beziehen. 
Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — Sonderverband/MAP 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Sonderver
band oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Nummer wird vom 
Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf unverändert beibehalten wer
den und mit der in anderen Meldebögen angegebenen Fonds- bzw. Port
folionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

R0010–R0050/ 
C0030 

Netto-Solvenzkapitalan
forderung 

Höhe der Nettokapitalanforderung für jedes Risikomodul, berechnet nach 
der Standardformel. 
Die Differenz zwischen der Netto- und Brutto-SCR spiegelt die Berück
sichtigung der künftigen Überschussbeteiligungen gemäß Artikel 205 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 wider. 
Bei diesem Betrag müssen ggf. die Diversifikationseffekte im Sinne des 
Artikels 304 der Richtlinie 2009/138/EG vollständig berücksichtigt wer
den. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

Diese Zellen enthalten keine Zuordnung der Anpassung aufgrund der 
Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP auf der Ebene 
der einzelnen Unternehmen. Diese Zahlen stellen die SCR im Falle eines 
nicht vorhandenen Diversifikationsverlustes dar. 

R0010–R0050/ 
C0040 

Brutto-Solvenzkapitalan
forderung 

Höhe der Bruttokapitalanforderung für jedes Risikomodul, berechnet nach 
der Standardformel. 
Die Differenz zwischen der Netto- und Brutto-SCR spiegelt die Berück
sichtigung der künftigen Überschussbeteiligungen gemäß Artikel 205 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 wider. 
Bei diesem Betrag müssen ggf. die Diversifikationseffekte im Sinne des 
Artikels 304 der Richtlinie 2009/138/EG vollständig berücksichtigt wer
den. 
Diese Zellen enthalten keine Zuordnung der Anpassung aufgrund der 
Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP auf der Ebene 
der einzelnen Unternehmen. Diese Zahlen stellen die SCR im Falle eines 
nicht vorhandenen Diversifikationsverlustes dar. 

R0010–R0050/ 
C0050 

Zuordnung aus Anpas
sungen aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Adjustment- 
Portfolios 

Teil der dem jeweiligen Risikomodul zugeordneten Anpassung entspre
chend dem in den „Allgemeinen Bemerkungen“ beschriebenen Verfahren. 
Dieser Betrag muss positiv sein. 

R0060/C0030 Netto-Solvenzkapitalan
forderung — Diversifi
kation 

Höhe der Diversifikationseffekte zwischen der Basis-SCR von Netto-Ri
sikomodulen aufgrund der Anwendung der Korrelationsmatrix gemäß An
hang IV der Richtlinie 2009/138/EG. 
Dieser Betrag ist als negativer Wert vorzulegen. 

R0060/C0040 Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Diversifi
kation 

Höhe der Diversifikationseffekte zwischen der Basis-SCR von Brutto-Ri
sikomodulen aufgrund der Anwendung der Korrelationsmatrix gemäß An
hang IV der Richtlinie 2009/138/EG. 

Dieser Betrag ist als negativer Wert vorzulegen. 

R0070/C0030 Netto-Solvenzkapitalan
forderung — Risiko im
materieller Vermögens
werte 

Höhe der Eigenkapitalanforderung, nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen, für das 
Risiko immaterieller Vermögenswerte, berechnet nach der Standardformel. 

R0070/C0040 Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Risiko im
materieller Vermögens
werte 

Die künftige Überschussbeteiligung gemäß Artikel 205 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 für das Risiko immaterieller Vermögenswerte 
beträgt nach der Standardformel null; somit stimmt R0070/C0040 mit 
R0070/C0030 überein. 

R0100/C0030 Netto-Solvenzkapitalan
forderung — Basissol
venzkapitalanforderung 

Höhe der Basiskapitalanforderungen nach der Berücksichtigung von künf
tigen Überschussbeteiligungen gemäß Artikel 205 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35, berechnet nach der Standardformel. 

Bei diesem Betrag müssen ggf. die Diversifikationseffekte im Sinne des 
Artikels 304 der Richtlinie 2009/138/EG vollständig berücksichtigt wer
den. 

Diese Zelle enthält keine Zuordnung der Anpassung aufgrund der Aggre
gation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP auf der Ebene der 
einzelnen Unternehmen. Diese Zahlen stellen die SCR im Falle eines nicht 
vorhandenen Diversifikationsverlustes dar. 
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ELEMENT HINWEISE 

Dieser Betrag wird berechnet als Summe der Nettokapitalanforderungen 
für jedes Risikomodul innerhalb der Standardformel, einschließlich der 
Anpassung für Diversifikationseffekte innerhalb der Standardformel. 

R0100/C0040 Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Basissol
venzkapitalanforderung 

Höhe der Basiskapitalanforderungen vor der Berücksichtigung von künf
tigen Überschussbeteiligungen gemäß Artikel 205 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35, berechnet nach der Standardformel. 
Bei diesem Betrag müssen ggf. die Diversifikationseffekte im Sinne des 
Artikels 304 der Richtlinie 2009/138/EG vollständig berücksichtigt wer
den. 
Diese Zelle enthält keine Zuordnung der Anpassung aufgrund der Aggre
gation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP auf der Ebene der 
einzelnen Unternehmen. Diese Zahlen stellen die SCR im Falle eines nicht 
vorhandenen Diversifikationsverlustes dar. 

Dieser Betrag wird berechnet als Summe der Bruttokapitalanforderungen 
für jedes Risikomodul innerhalb der Standardformel, einschließlich der 
Anpassung für Diversifikationseffekte innerhalb der Standardformel. 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

R0120/C0100 Anpassung aufgrund der 
Aggregation der fiktiven 
SCR der Sonderverbän
de/MAP 

Anpassung zur Berichtigung von Verzerrungen bei der SCR-Berechnung 
aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/Mat
ching-Adjustment-Portfolios auf Ebene des Risikomoduls. Dieser Betrag 
muss positiv sein. 

R0130/C0100 Operationelles Risiko Höhe der Kapitalanforderungen für das Modul Operationelles Risiko, be
rechnet nach der Standardformel. 

R0140/C0100 Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungs
technischen Rückstellun
gen 

Höhe der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen, berechnet nach der Standardformel. 
Dieser Betrag ist als negativer Wert vorzulegen. 

Auf Ebene der Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfolios und auf 
Unternehmensebene, wenn keine Sonderverbände (außer denen, die unter 
Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG fallen) oder Matching-Adjust
ment-Portfolios vorhanden sind, handelt es sich hierbei um das Maximum 
zwischen null und dem Betrag, der dem Minimum zwischen dem Betrag 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge in Bezug 
auf künftige Überschussbeteiligungen nach Abzug der Rückversicherung 
und der Differenz zwischen der Brutto- und der Netto-Basissolvenzkapi
talanforderung entspricht. 
Sind Sonderverbände (außer denen, die unter Artikel 304 der Richtlinie 
2009/138/EG fallen) oder Matching-Adjustment-Portfolios vorhanden, ist 
dieser Betrag als Summe der Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen für jeden Sonderverband bzw. jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio und den übrigen Teil zu berechnen, wobei 
die künftigen Überschussbeteiligungen (netto) als Obergrenze zu berück
sichtigen sind. 

R0150/C0100 Verlustausgleichsfähig
keit der latenten Steuern 

Höhe der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steu
ern, berechnet nach der Standardformel. 
Dieser Betrag muss negativ sein. 

R0160/C0100 Kapitalanforderung für 
Geschäfte nach Artikel 4 
der Richtlinie 2003/41/ 
EG 

Höhe der Kapitalanforderung, berechnet nach den Vorschriften gemäß 
Artikel 17 der Richtlinie 2003/41/EG, für Sonderverbände in Bezug auf 
das Altersversorgungsgeschäft nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG, 
auf die Übergangsmaßnahmen angewendet werden. Dieses Element ist nur 
während der Übergangszeit zu melden. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

R0200/C0100 Solvenzkapitalanforde
rung ohne Kapitalauf
schlag 

Höhe der diversifizierten SCR insgesamt vor etwaigen Kapitalaufschlägen. 

R0210/C0100 Kapitalaufschläge bereits 
festgesetzt 

Höhe der Kapitalaufschläge, die zum Berichtsstichtag bereits festgesetzt 
worden waren. Nicht darin enthalten sind Kapitalaufschläge, die zwischen 
diesem Datum und der Übermittlung der Daten an die Aufsichtsbehörde 
festgesetzt wurden, oder Kapitalaufschläge, die nach der Datenübermitt
lung festgesetzt wurden. 

R0220/C0100 Solvenzkapitalanforde
rung 

Höhe der Solvenzkapitalanforderung. 

Weitere Angaben zur SCR 

R0400/C0100 Kapitalanforderung für 
das durationsbasierte 
Untermodul Aktienrisiko 

Höhe der Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Ak
tienrisiko. 

R0410/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für den übrigen 
Teil 

Betrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil, 
wenn Sonderverbände im Unternehmen existieren. 

R0420/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für Sonderver
bände 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Sonderverbände, wenn Sonder
verbände im Unternehmen existieren (außer denen, die sich auf das Ge
schäft gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG (übergangsweise) be
ziehen). 

R0430/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für 
Matching-Adjustment- 
Portfolios 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Matching-Adjustment-Portfolios. 

R0440/C0100 Diversifikationseffekte 
aufgrund der Aggrega
tion der fiktiven Sol
venzkapitalanforderung 
für Sonderverbände für 
Artikel 304 

Höhe der Anpassung für Diversifikationseffekte zwischen Sonderverbän
den gemäß Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG und dem übrigen Teil, 
sofern anwendbar. 

R0450/C0100 Methode zur Berechnung 
der Anpassung aufgrund 
der Aggregation der fik
tiven SCR der Sonder
verbände/MAP 

Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der 
fiktiven SCR der Sonderverbände. Aus der folgenden erschöpfenden Liste 
ist eine Option auszuwählen: 
1 — Vollständige Neuberechnung 

2 — Vereinfachung auf Ebene des Risikountermoduls 
3 — Vereinfachung auf Ebene des Risikomoduls 

4 — Keine Anpassung 
Verfügt das Unternehmen über keine Sonderverbände (oder nur über sol
che, die unter Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG fallen), ist Option 4 
zu wählen. 

R0460/C0100 Künftige Überschuss
beteiligungen (netto) 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge in 
Bezug auf künftige Überschussbeteiligungen nach Abzug der Rückver
sicherung. 
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ELEMENT HINWEISE 

▼M4 

Vorgehensweise beim Steuersatz 

R0590/C0109 Zugrundelegung des 
Durchschnittssteuersatzes 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — Ja 

2 — Nein 
3 — Nicht anwendbar, da keine Anpassung für die Verlustausgleichs

fähigkeit latenter Steuern (LAC DT) verwendet wird (in diesem 
Fall entfallen R0600 bis R0690) 

Siehe EIOPA-Leitlinien zur Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen und latenten Steuern (EIOPA-BoS-14/177). 

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 
2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch) 

R0600/C0110 DTA vor Schock Gesamtbetrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren Verlust 
im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene DTA-Betrag 
muss mit dem in S.02.01, Feld R0040/C0010 angegebenen Wert konsis
tent sein. 

R0600/C0120 DTA nach Schock Gesamtbetrag der latenten Steueransprüche (DTA), wenn eine Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren Ver
lust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 — 
Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 

R0610/C0110 DTA-Vortrag — vor 
Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Verwen
dung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus dem Vortrag früherer 
Verluste oder Steuerabzüge vor dem unmittelbaren Verlust im Sinne des 
Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
ergibt. 

R0610/C0120 DTA-Vortrag — nach 
Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) wegen Vortrag früherer Ver
luste oder Steuerabzüge, wenn eine Bilanz unter Verwendung der Solva
bilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren Verlust im Sinne des Artikels 
207 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt 
wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld 
leer. 

R0620/C0110 DTA wegen abzugsfähi
ger temporärer Differen
zen — vor Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Verwen
dung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus Differenzen zwischen der 
Solvabilität II-Bewertung eines Vermögenswerts oder einer Verbindlich
keit und dessen bzw. deren Steuerbemessungsgrundlage vor dem unmittel
baren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 ergibt. 

R0620/C0120 DTA wegen abzugsfähi
ger temporärer Differen
zen — nach Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) wegen Differenzen der Solva
bilität-II-Bewertung eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit und 
dessen bzw. deren Steuerbemessungsgrundlage, wenn eine Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren Ver
lust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1-Ja“ 
ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0630/C0110 DTL — vor Schock Betrag der latenten Steuerverbindlichkeiten (DTL) in der Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren Verlust 
im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene DTL-Betrag 
muss mit dem in S.02.01, Feld R0780/C0010 angegebenen Wert konsis
tent sein. 

R0630/C0120 DTL — nach Schock Betrag der latenten Steuerverbindlichkeiten (DTL), wenn eine Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren Ver
lust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. 
Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt und ein auf dem Durch
schnittssteuersatz beruhender Ansatz verfolgt, bleibt dieses Feld leer. 

R0640/C0130 LAC DT Betrag der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern. Der in diesem 
Feld angegebene LAC-Betrag muss mit dem in S.25.01.01, Feld R0150/ 
C0100 angegebenen Wert identisch sein. 

R0650/C0130 LAC DT wegen Umkeh
rung latenter Steuerver
bindlichkeiten 

Betrag der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich aus der 
Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten ergibt. 

R0660/C0130 LAC DT wegen wahr
scheinlicher künftiger 
steuerpflichtiger Ge
winne 

Betrag der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich aus wahr
scheinlichen künftigen steuerpflichtigen Gewinnen ergibt. 

R0670/C0130 LAC DT wegen Rück
trag, laufendes Jahr 

Betrag der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich aus Ge
winnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag der auf das Folgejahr über
tragenen Verluste. 

R0680/C0130 LAC DT wegen Rück
trag, künftige Jahre 

Betrag der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich aus Ge
winnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag der auf spätere Jahre als das 
Folgejahr übertragenen Verluste. 

R0690/C0130 Maximale LAC DT Maximaler Betrag der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der zur 
Verfügung stehen könnte, bevor gemäß Artikel 207 Absatz 2 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 bewertet wird, ob der Anstieg der la
tenten Steueransprüche für die Zwecke der Anpassung verwendet werden 
darf. 

▼M4 
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S.25.02 — Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Stan
dardformel und ein internes Partialmodell verwenden 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung und die jährliche Über
mittlung von Informationen für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, 
Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil. 

Die zu berichtenden Komponenten sind von den nationalen Aufsichtsbehörden 
und den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einvernehmlich 
festzulegen. 

Der Meldebogen SR.25.02 ist für jedes Unternehmen, das ein internes Partial
modell verwendet, für jeden Sonderverband, jedes Matching-Adjustment-Portfo
lio und den übrigen Teil vorzulegen. Hierzu zählen Unternehmen, die ein internes 
Partialmodell für einen kompletten Sonderverband und/oder ein komplettes 
Matching-Adjustment-Portfolio verwenden, während für die anderen Sonderver
bände und/oder Matching-Adjustment-Portfolios die Standardformel verwendet 
wird. Dieser Meldebogen ist für alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderver
bands/Matching-Adjustment-Portfolios, der/das in der zweiten Tabelle des Mel
debogens S.01.03 angegeben ist, zu übermitteln. 

Für diejenigen Unternehmen, die ein internes Partialmodell verwenden, das die 
Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR des Sonderverbands/Mat
ching-Adjustment-Portfolios beinhaltet, werden, wenn das Unternehmen über 
Matching-Adjustment-Portfolios oder Sonderverbände verfügt (außer denen, die 
unter Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG fallen), bei der Berichterstattung 
auf der Ebene des ganzen Unternehmens die zu meldende fiktive SCR auf Ebene 
des Risikomoduls sowie die zu meldende Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen und latenten Steuern wie folgt berechnet: 

— Falls das Unternehmen die vollständige Anpassung aufgrund der Aggregation 
der fiktiven SCR des Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfolios auf 
Unternehmensebene anwendet, wird die fiktive SCR so berechnet, als ob 
kein Sonderverband vorhanden wäre, und die Verlustausgleichsfähigkeit 
wird als Summe der Verlustausgleichsfähigkeit für alle Sonderverbände/Mat
ching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil berechnet. 

— Falls das Unternehmen zur Aggregation der fiktiven SCR des Sonderver
bands/Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene die Verein
fachung auf Ebene des Risikountermoduls anwendet, werden die fiktive 
SCR und die Verlustausgleichsfähigkeit durch direkte Summierung auf Un
termodulebene berechnet. 

— Falls das Unternehmen zur Aggregation der fiktiven SCR des Sonderver
bands/Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene die Verein
fachung auf Ebene des Risikomoduls anwendet, werden die fiktive SCR 
und die Verlustausgleichsfähigkeit durch direkte Summierung auf Modul
ebene berechnet. 

Die Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR des Sonderverbands/ 
Matching-Adjustment-Portfolios auf Unternehmensebene ist den jeweiligen Risi
komodulen (Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko, lebensversicherungstech
nisches Risiko, krankenversicherungstechnisches Risiko und nichtlebensversiche
rungstechnisches Risiko) zuzuordnen (C0050), wenn die Berechnung nach der 
Standardformel erfolgt. Der den jeweiligen Risikomodulen zuzuordnende Betrag 
wird wie folgt berechnet: 

— Berechnung des „q Ä Faktors“ ¼ 
adjustment 

BSCR′ Ä nSCR int 
, wobei gilt: 

— adjustment = nach einer der drei oben beschriebenen Methoden berech
nete Anpassung 

— BSCR′ = entsprechend den Angaben in diesem Meldebogen berech
nete Basissolvenzkapitalanforderung 
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— nSCR int = entsprechend den Angaben in diesem Meldebogen berech
nete fiktive Solvenzkapitalanforderung für das Risiko im
materieller Vermögenswerte 

— Multiplikation dieses „q-Faktors“ mit der fiktiven SCR für das jeweilige 
Risikomodul (Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko, lebensversicherungstech
nisches Risiko, krankenversicherungstechnisches Risiko und nichtlebensver
sicherungstechnisches Risiko) 

ELEMENT HINWEISE 

Z0020 Sonderverband, 
Matching-Adjustment- 
Portfolio oder übriger 
Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, ein 
Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil beziehen. 
Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — Sonderverband/MAP 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Sonderver
band oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Nummer wird vom 
Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf unverändert beibehalten wer
den und mit der in anderen Meldebögen angegebenen Fonds- bzw. Port
folionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

C0010 Eindeutige Komponen
tennummer 

Eindeutige, mit der nationalen Aufsichtsbehörde abgestimmte Nummer 
jeder Komponente zur eindeutigen Kennzeichnung der Komponenten 
des Modells. Diese Nummer ist stets mit der im jeweiligen Element ent
haltenen Komponentenbeschreibung zu verwenden. Wenn das interne Par
tialmodell die gleiche Aufteilung nach Risikomodul wie bei der Standard
formel gestattet, sind folgende Nummern für die Komponenten zu ver
wenden: 

— 1 — Marktrisiko 
— 2 — Gegenparteiausfallrisiko 

— 3 — lebensversicherungstechnisches Risiko 
— 4 — krankenversicherungstechnisches Risiko 

— 5 — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko 
— 6 — Risiko immaterieller Vermögenswerte 

— 7 — operationelles Risiko 
— 8 — Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück

stellungen (negativer Betrag) 

— 9 — Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern (negativer Betrag) 
Können die Risikomodule der Standardformel nicht vorgelegt werden, 
weist das Unternehmen jeder unterschiedlichen Komponente eine Nummer 
von 1 bis 7 zu. 
Diese Nummer ist stets mit der im jeweiligen Element C0020 enthaltenen 
Komponentenbeschreibung zu verwenden. Die Nummern der Komponen
ten sind im Zeitverlauf unverändert beizubehalten. 

C0020 Komponentenbeschrei
bung 

Freitextangabe aller Komponenten, die das Unternehmen ausweisen kann. 
Diese Komponenten sollten nach Möglichkeit mit den Risikomodulen der 
Standardformel gemäß dem internen Partialmodell übereinstimmen. Jede 
Komponente ist mit einem gesonderten Eintrag anzugeben. Die Unterneh
men müssen die Komponenten in den verschiedenen Berichtszeiträumen 
einheitlich angeben und melden, sofern keine Änderung am internen Mo
dell vorgenommen wurde, die sich auf die Kategorien auswirkt. 
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Die nicht in den Komponenten eingebettete Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen und/oder der latenten Steuern ist 
als gesonderte Komponente anzugeben. 

C0030 Berechnung der Sol
venzkapitalanforderung 

Höhe der Kapitalanforderung für jede Komponente unabhängig von der 
Berechnungsmethode (Standardformel oder internes Partialmodell) nach 
den Anpassungen für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen und/oder latenten Steuern, wenn diese in der 
Komponentenberechnung enthalten sind. 
Für die Komponenten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen und/oder der latenten Steuern (wenn diese als 
gesonderte Komponente angegeben wird) ist dies die Höhe der Verlust
ausgleichsfähigkeit (diese Beträge sind als negative Werte vorzulegen). 

Für Komponenten, die nach der Standardformel berechnet werden, stellt 
diese Zelle die fiktive Brutto-SCR dar. Für Komponenten, die nach dem 
internen Partialmodell berechnet werden, ist dies der Wert unter Berück
sichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements, die in der Be
rechnung enthalten sind, nicht jedoch solcher Maßnahmen, die als geson
derte Komponente modelliert sind. 
Dieser Betrag muss ggf. die Diversifikationseffekte im Sinne des Artikels 
304 der Richtlinie 2009/138/EG vollständig berücksichtigen. 
Diese Zelle enthält keine Zuordnung der Anpassung aufgrund der Aggre
gation der fiktiven SCR der Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfo
lios auf der Ebene der einzelnen Unternehmen, sofern anwendbar. 

C0050 Zuordnung aus Anpas
sungen aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Adjustment- 
Portfolios 

Sofern anwendbar, Teil der dem jeweiligen Risikomodul zugeordneten 
Anpassung entsprechend dem in den „Allgemeinen Bemerkungen“ be
schriebenen Verfahren. Dieser Betrag muss positiv sein. 

C0060 Berücksichtigung der 
künftigen Maßnahmen 
des Managements be
züglich versicherungs
technischer Rückstellun
gen und/oder latenter 
Steuern 

Zur Angabe, ob in der Berechnung die künftigen Maßnahmen des Ma
nagements bezüglich der Verlustausgleichsfähigkeit von versicherungs
technischen Rückstellungen und/oder latenten Steuern berücksichtigt sind, 
ist aus der folgenden erschöpfenden Liste eine Option auszuwählen: 

1 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlustaus
gleichsfähigkeit versicherungstechnischer Rückstellungen in der Kom
ponente berücksichtigt 

2 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlustaus
gleichsfähigkeit latenter Steuern in der Komponente berücksichtigt 
3 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlustaus
gleichsfähigkeit versicherungstechnischer Rückstellungen und latenter 
Steuern in der Komponente berücksichtigt 
4 — Keine künftigen Maßnahmen des Managements berücksichtigt 

C0070 Modellierter Betrag Diese Zelle enthält für jede Komponente den nach dem internen Partial
modell berechneten Betrag. 

R0110/C0100 Undiversifizierte Kom
ponenten gesamt 

Summe aller Komponenten. 

R0060/C0100 Diversifikation Gesamthöhe der Diversifikation bei den in C0030 ausgewiesenen Kom
ponenten. 
Dieser Betrag enthält keine Diversifikationseffekte innerhalb der einzelnen 
Komponenten, die in den in C0030 anzugebenden Werten einzubetten 
sind. 
Dieser Betrag ist als negativer Wert vorzulegen. 
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R0120/C0100 Anpassung aufgrund der 
Aggregation der fiktiven 
SCR der Sonderverbän
de/MAP 

Sofern anwendbar, Anpassung zur Berichtigung von Verzerrungen bei der 
SCR-Berechnung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonder
verbände/Matching-Adjustment-Portfolios auf Ebene des Risikomoduls. 

R0160/C0100 Kapitalanforderung für 
Geschäfte nach Artikel 4 
der Richtlinie 2003/41/ 
EG 

Höhe der Kapitalanforderung, berechnet nach den Vorschriften gemäß 
Artikel 17 der Richtlinie 2003/41/EG, für Sonderverbände in Bezug auf 
das Altersversorgungsgeschäft nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG, 
auf die Übergangsmaßnahmen angewendet werden. Dieses Element ist nur 
während der Übergangszeit zu melden. 

R0200/C0100 Solvenzkapitalanforde
rung ohne Kapitalauf
schlag 

Höhe der diversifizierten SCR insgesamt vor etwaigen Kapitalaufschlägen. 

R0210/C0100 Kapitalaufschläge bereits 
festgesetzt 

Höhe der Kapitalaufschläge, die zum Berichtsstichtag bereits festgesetzt 
worden waren. Nicht darin enthalten sind Kapitalaufschläge, die zwischen 
diesem Datum und der Übermittlung der Daten an die Aufsichtsbehörde 
festgesetzt wurden, oder Kapitalaufschläge, die nach der Datenübermitt
lung festgesetzt wurden. 

R0220/C0100 Solvenzkapitalanforde
rung 

Kapitalanforderung insgesamt, einschließlich Kapitalaufschlägen. 

Weitere Angaben zur SCR 

R0300/C0100 Höhe/Schätzung der ge
samten Verlustaus
gleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen 

Höhe/Schätzung der Gesamtanpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, einschließlich des in den 
Komponenten eingebetteten Teils und des als Einzelkomponente aus
gewiesenen Teils. Dieser Betrag ist als negativer Wert vorzulegen. 

R0310/C0100 Höhe/Schätzung der ge
samten Verlustaus
gleichsfähigkeit der la
tenten Steuern 

Höhe/Schätzung der Gesamtanpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der latenten Steuern, einschließlich des in den Komponenten eingebetteten 
Teils und des als Einzelkomponente ausgewiesenen Teils. Dieser Betrag 
ist als negativer Wert vorzulegen. 

R0400/C0100 Kapitalanforderung für 
das durationsbasierte 
Untermodul Aktienrisiko 

Höhe der Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Ak
tienrisiko. 

R0410/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für den übrigen 
Teil 

Betrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil, 
wenn Sonderverbände im Unternehmen existieren. 

R0420/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für Sonderver
bände 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Sonderverbände, wenn Sonder
verbände im Unternehmen existieren (außer denen, die sich auf das Ge
schäft gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG (übergangsweise) be
ziehen). 

R0430/C0100 Gesamtbetrag der fikti
ven Solvenzkapitalanfor
derungen für Matching- 
Adjustment-Portfolios 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Matching-Adjustment-Portfolios. 

Eine Angabe dieses Elements ist nicht erforderlich, wenn die SCR-Be
rechnung auf der Ebene von Sonderverbänden oder Matching-Adjustment- 
Portfolios vorgelegt wird. 
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R0440/C0100 Diversifikationseffekte 
aufgrund der Aggrega
tion der fiktiven Sol
venzkapitalanforderung 
für Sonderverbände für 
Artikel 304 

Höhe der Anpassung für Diversifikationseffekte zwischen Sonderverbän
den gemäß Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG und dem übrigen Teil, 
sofern anwendbar. 
Dieser Betrag entspricht der Differenz zwischen der Summe der fiktiven 
SCR für jeden Sonderverband/jedes Matching-Adjustment-Portfolio/jeden 
übrigen Teil und der unter R0200/C0100 berichteten SCR. 

R0450/C0100 Methode zur Berechnung 
der Anpassung aufgrund 
der Aggregation der fik
tiven SCR der Sonder
verbände/MAP 

Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der 
fiktiven SCR der Sonderverbände. Eine der folgenden Optionen ist aus
zuwählen: 

1 — Vollständige Neuberechnung 
2 — Vereinfachung auf Ebene des Risikountermoduls 

3 — Vereinfachung auf Ebene des Risikomoduls 
4 — Keine Anpassung 

Verfügt das Unternehmen über keine Sonderverbände (oder nur über sol
che, die unter Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG fallen), ist Option 4 
zu wählen. 

R0460/C0100 Künftige Überschuss
beteiligungen (netto) 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge in 
Bezug auf künftige Überschussbeteiligungen nach Abzug der Rückver
sicherung. 

▼M4 

Vorgehensweise beim Steuersatz 

R0590/C0109 Zugrundelegung des 
Durchschnittssteuersatzes 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — Ja 
2 — Nein 

3 — Nicht anwendbar, da keine Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit latenter Steuern (LAC DT) verwendet wird (in diesem 
Fall entfallen R0600 bis R0690) 

Siehe EIOPA-Leitlinien zur Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen und latenten Steuern (EIOPA-BoS-14/177 ( 1 )). 

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 
2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch) 

R0600/C0110 DTA vor Schock Gesamtbetrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren Verlust 
im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene DTA-Betrag 
muss mit dem in S.02.01, Feld R0040/C0010 angegebenen Wert konsis
tent sein. 

R0600/C0120 DTA nach Schock Gesamtbetrag/Schätzung der latenten Steueransprüche (DTA), wenn eine 
Bilanz unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmit
telbaren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 
— Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 

R0610/C0110 DTA-Vortrag — vor 
Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Verwen
dung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus dem Vortrag früherer 
Verluste oder Steuerabzüge vor dem in Artikel 207 Absätze 1 und 2 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 genannten unmittelbaren Ver
lust ergibt. 
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R0610/C0120 DTA-Vortrag — nach 
Schock 

Betrag/Schätzung der latenten Steueransprüche (DTA) wegen Vortrag frü
herer Verluste oder Steuerabzüge, wenn eine Bilanz unter Verwendung 
der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren Verlust im Sinne 
des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/ 
35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt, bleibt 
dieses Feld leer. 

R0620/C0110 DTA wegen abzugsfähi
ger temporärer Differen
zen — vor Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Verwen
dung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus Differenzen zwischen der 
Solvabilität II-Bewertung eines Vermögenswerts oder einer Verbindlich
keit und dessen bzw. deren Steuerbemessungsgrundlage vor dem unmittel
baren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 ergibt. 

R0620/C0120 DTA wegen abzugsfähi
ger temporärer Differen
zen — nach Schock 

Betrag/Schätzung der latenten Steueransprüche (DTA) wegen Differenzen 
der Solvabilität-II-Bewertung eines Vermögenswerts oder einer Verbind
lichkeit und dessen bzw. deren Steuerbemessungsgrundlage, wenn eine 
Bilanz unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmit
telbaren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 
— Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 

R0630/C0110 DTL — vor Schock Betrag der latenten Steuerverbindlichkeiten (DTL) in der Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren Verlust 
im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene DTL-Betrag 
muss mit dem in S.02.01, Feld R0780/C0010 angegebenen Wert konsis
tent sein. 

R0630/C0120 DTL — nach Schock Betrag/Schätzung der latenten Steuerverbindlichkeiten (DTL), wenn eine 
Bilanz unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmit
telbaren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. 
Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt und ein auf dem Durch
schnittssteuersatz beruhender Ansatz verfolgt, bleibt dieses Feld leer. 

R0640/C0130 Betrag/Schätzung der 
LAC DT 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern. Der in 
diesem Feld angegebene LAC-Betrag muss mit dem in S.25.02.01, Feld 
R0310/C0100 angegebenen Wert identisch sein. 

R0650/C0130 Betrag/Schätzung der 
LAC DT wegen Umkeh
rung latenter Steuerver
bindlichkeiten 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich 
aus der Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten ergibt. 

R0660/C0130 Betrag/Schätzung der 
LAC DT wegen wahr
scheinlicher künftiger 
steuerpflichtiger Ge
winne 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich 
aus wahrscheinlichen künftigen steuerpflichtigen Gewinnen ergibt. 
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R0670/C0130 Betrag/Schätzung der 
LAC DT wegen Rück
trag, laufendes Jahr 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich 
aus Gewinnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag der auf das Folgejahr 
übertragenen Verluste. 

R0680/C0130 Betrag/Schätzung der 
LAC DT durch Rück
trag, künftige Jahre“ 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der sich 
aus Gewinnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag der auf spätere Jahre als 
das Folgejahr übertragenen Verluste. 

R0690/C0130 Betrag/Schätzung der 
maximalen LAC DT 

Maximaler Betrag der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der zur 
Verfügung stehen könnte, bevor gemäß Artikel 207 Absatz 2 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 bewertet wird, ob der Anstieg der la
tenten Steueransprüche für die Zwecke der Anpassung verwendet werden 
darf. 

( 1 ) Leitlinien EIOPA-BoS-14/177 vom 2. Februar 2015 zur Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen und 
latenten Steuern (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical- 
provisions-and-deferred-taxes). 

▼B 

S.25.03 — Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Voll
modelle verwenden 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung und die jährliche Über
mittlung von Informationen für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, 
Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil. 

Die zu berichtenden Komponenten sind von den nationalen Aufsichtsbehörden 
und den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einvernehmlich 
festzulegen. 

Der Meldebogen SR.25.03 ist für jedes Unternehmen, das ein internes Voll
modell verwendet, für jeden Sonderverband (RFF), jedes Matching-Adjustment- 
Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein Sonderverband 
oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Matching-Adjustment- 
Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist der Fonds als un
terschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für alle Unterfonds 
eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfolios, der/das in 
der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu übermitteln. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0020 Sonderverband, 
Matching-Adjustment-Portfo
lio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, 
ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil 
beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option 
auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Sonder
verband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Nummer 
wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf unverändert 
beibehalten werden und mit der in anderen Meldebögen angegebenen 
Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 
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C0010 Eindeutige Komponentennum
mer 

Eindeutige, mit der nationalen Aufsichtsbehörde abgestimmte Num
mer für jede Komponente des internen Vollmodells zur eindeutigen 
Kennzeichnung der Komponenten des Modells. Diese Nummer ist 
stets mit der im jeweiligen Element C0020 enthaltenen Komponen
tenbeschreibung zu verwenden. 

Die Nummern der Komponenten sind im Zeitverlauf unverändert 
beizubehalten. 

C0020 Komponentenbeschreibung Freitextangabe aller Komponenten, die das Unternehmen innerhalb 
des internen Vollmodells ausweisen kann. Diese Komponenten stim
men unter Umständen nicht genau mit den für die Standardformel 
festgelegten Risiken überein. Jede Komponente ist mit einem geson
derten Eintrag anzugeben. Die Unternehmen müssen die Komponen
ten in den verschiedenen Berichtszeiträumen einheitlich angeben und 
melden, sofern keine Änderung am internen Modell vorgenommen 
wurde, die sich auf die Kategorien auswirkt. 
Die modellierte, aber nicht in den Komponenten berücksichtigte Ver
lustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen 
und/oder der latenten Steuern ist als gesonderte Komponente 
anzugeben. 

C0030 Berechnung der Solvenzkapi
talanforderung 

Höhe der Nettokapitalanforderung für jede Komponente, nach An
passungen für künftige Maßnahmen des Managements bezüglich ver
sicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern, so
fern anwendbar, berechnet nach dem internen Vollmodell auf undi
versifizierter Basis, soweit diese Anpassungen innerhalb der Kom
ponenten modelliert sind. 
Die modellierte, aber nicht in den Komponenten eingebettete Ver
lustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen 
und/oder latenten Steuern ist als negativer Wert anzugeben. 

C0060 Berücksichtigung der künfti
gen Maßnahmen des Manage
ments bezüglich versiche
rungstechnischer Rückstellun
gen und/oder latenter Steuern 

Zur Angabe, ob in der Berechnung die künftigen Maßnahmen des 
Managements bezüglich der Verlustausgleichsfähigkeit von versiche
rungstechnischen Rückstellungen und/oder latenten Steuern berück
sichtigt sind, ist aus der folgenden erschöpfenden Liste eine Option 
auszuwählen: 
1 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlust
ausgleichsfähigkeit versicherungstechnischer Rückstellungen in der 
Komponente berücksichtigt 
2 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlust
ausgleichsfähigkeit latenter Steuern in der Komponente berücksich
tigt 
3 — Künftige Maßnahmen des Managements bezüglich der Verlust
ausgleichsfähigkeit versicherungstechnischer Rückstellungen und la
tenter Steuern in der Komponente berücksichtigt 
4 — Keine künftigen Maßnahmen des Managements berücksichtigt 

R0110/C0100 Undiversifizierte Komponen
ten gesamt 

Summe aller Komponenten. 

R0060/C0100 Diversifikation Die Gesamthöhe der Diversifikation bei den in C0030 ausgewiesenen 
Komponenten, berechnet nach dem internen Vollmodell. 
Dieser Betrag enthält keine Diversifikationseffekte innerhalb der ein
zelnen Komponenten, die in den in C0030 anzugebenden Werten 
einzubetten sind. 
Dieser Betrag muss negativ sein. 

▼B 
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R0160/C0100 Kapitalanforderung für Ge
schäfte nach Artikel 4 der 
Richtlinie 2003/41/EG 

Höhe der Kapitalanforderung, berechnet nach den Vorschriften ge
mäß Artikel 17 der Richtlinie 2003/41/EG, für Sonderverbände in 
Bezug auf das Altersversorgungsgeschäft nach Artikel 4 der Richt
linie 2003/41/EG, auf die Übergangsmaßnahmen angewendet wer
den. Dieses Element ist nur während der Übergangszeit zu melden. 

R0200/C0100 Solvenzkapitalanforderung 
ohne Kapitalaufschlag 

Höhe der diversifizierten SCR insgesamt vor etwaigen Kapitalauf
schlägen. 

R0210/C0100 Kapitalaufschläge bereits fest
gesetzt 

Höhe der Kapitalaufschläge, die zum Berichtsstichtag bereits fest
gesetzt worden waren. Nicht darin enthalten sind Kapitalaufschläge, 
die zwischen diesem Datum und der Übermittlung der Daten an die 
Aufsichtsbehörde festgesetzt wurden, oder Kapitalaufschläge, die 
nach der Datenübermittlung festgesetzt wurden. 

R0220/C0100 Solvenzkapitalanforderung Höhe der SCR insgesamt, berechnet nach dem internen Vollmodell 

Weitere Angaben zur SCR 

R0300/C0100 Höhe/Schätzung der gesamten 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen 

Höhe/Schätzung der Gesamtanpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen, einschließlich 
des in jeder Komponente eingebetteten Teils und des als Einzelkom
ponente ausgewiesenen Teils. 

R0310/C0100 Höhe/Schätzung der gesamten 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
latenten Steuern 

Höhe/Schätzung der Gesamtanpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der latenten Steuern, einschließlich des in jeder Kom
ponente eingebetteten Teils und des als Einzelkomponente ausgewie
senen Teils. 

R0410/C0100 Gesamtbetrag der fiktiven 
Solvenzkapitalanforderungen 
für den übrigen Teil 

Betrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen 
Teil, wenn Sonderverbände im Unternehmen existieren. 

R0420/C0100 Gesamtbetrag der fiktiven 
Solvenzkapitalanforderungen 
für Sonderverbände 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Sonderverbände, wenn 
Sonderverbände im Unternehmen existieren (außer denen, die sich 
auf das Geschäft gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG (über
gangsweise) beziehen). 

R0430/C0100 Gesamtbetrag der fiktiven 
Solvenzkapitalanforderungen 
für Matching-Adjustment- 
Portfolios 

Höhe der Summe der fiktiven SCR aller Matching-Adjustment-Port
folios. 

R0440/C0100 Diversifikationseffekte auf
grund der Aggregation der 
fiktiven Solvenzkapitalanfor
derung für Sonderverbände für 
Artikel 304 

Höhe der Anpassung für Diversifikationseffekte zwischen Sonderver
bänden gemäß Artikel 304 der Richtlinie 2009/138/EG und dem 
übrigen Teil, sofern anwendbar. 

R0460/C0100 Künftige Überschussbetei
ligungen (netto) 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risiko
marge in Bezug auf künftige Überschussbeteiligungen nach Abzug 
der Rückversicherung. 
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R0590/C0109 Zugrundelegung des Durch
schnittssteuersatzes 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwäh
len: 

1 — Ja 
2 — Nein 
3 — Nicht anwendbar, da keine Anpassung für die Verlustaus

gleichsfähigkeit latenter Steuern (LAC DT) verwendet wird 
(in diesem Fall entfallen R0600 bis R0690) 

Siehe EIOPA-Leitlinien zur Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen und latenten Steuern (EIOPA-BoS- 
14/177). 

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 
2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch) 

R0600/C0110 DTA vor Schock Gesamtbetrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz un
ter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren 
Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene 
DTA-Betrag muss mit dem in S.02.01, Feld R0040/C0010 angege
benen Wert konsistent sein. 

R0600/C0120 DTA nach Schock Gesamtbetrag der latenten Steueransprüche (DTA), wenn eine Bilanz 
unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittel
baren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 
mit „1 — Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 

R0610/C0110 DTA-Vortrag — vor Schock Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Ver
wendung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus dem Vortrag 
früherer Verluste oder Steuerabzüge vor dem in Artikel 207 Absätze 
1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 genannten un
mittelbaren Verlust ergibt. 

R0610/C0120 DTA-Vortrag — nach Schock Betrag/Schätzung der latenten Steueransprüche (DTA) wegen Vor
trag früherer Verluste oder Steuerabzüge, wenn eine Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem unmittelbaren 
Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. Wird R0590/C0109 mit „1 
— Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 

R0620/C0110 DTA wegen abzugsfähiger 
temporärer Differenzen — vor 
Schock 

Betrag der latenten Steueransprüche (DTA) in der Bilanz unter Ver
wendung der Solvabilität-II-Bewertung, der sich aus Differenzen 
zwischen der Solvabilität II-Bewertung eines Vermögenswerts oder 
einer Verbindlichkeit und dessen bzw. deren Steuerbemessungs
grundlage vor dem unmittelbaren Verlust im Sinne des Artikels 
207 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
ergibt. 

R0620/C0120 DTA wegen abzugsfähiger 
temporärer Differenzen — 
nach Schock 

Betrag/Schätzung der latenten Steueransprüche wegen Differenzen 
der Solvabilität-II-Bewertung eines Vermögenswerts oder einer Ver
bindlichkeit und dessen bzw. deren Steuerbemessungsgrundlage, 
wenn eine Bilanz unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung 
nach dem in Artikel 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 genannten unmittelbaren Verlust erstellt wurde. 
Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt, bleibt dieses Feld leer. 
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R0630/C0110 DTL — vor Schock Betrag der latenten Steuerverbindlichkeiten (DTL) in der Bilanz unter 
Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung vor dem unmittelbaren 
Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35. Der in diesem Feld angegebene 
DTL-Betrag muss mit dem in S.02.01, Feld R0780/C0010 angege
benen Wert konsistent sein. 

R0630/C0120 DTL — nach Schock Betrag/Schätzung der latenten Steuerverbindlichkeiten, wenn eine 
Bilanz unter Verwendung der Solvabilität-II-Bewertung nach dem 
unmittelbaren Verlust im Sinne des Artikels 207 Absätze 1 und 2 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erstellt wurde. 
Wird R0590/C0109 mit „1 — Ja“ ausgefüllt und ein auf dem Durch
schnittssteuersatz beruhender Ansatz verfolgt, bleibt dieses Feld leer. 

R0640/C0130 Betrag/Schätzung der LAC 
DT 

Betrag/Schätzung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern im 
Sinne von Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35. 
Der in diesem Feld angegebene LAC-Betrag muss mit dem in 
S.25.02.01.03, Feld R0310/C0100 angegebenen Wert identisch sein. 

R0650/C0130 Betrag/Schätzung der LAC 
DT wegen Umkehrung laten
ter Steuerverbindlichkeiten 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter 
Steuern, der sich aus der Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten 
ergibt. 

R0660/C0130 Betrag/Schätzung der LAC 
DT wegen wahrscheinlicher 
künftiger steuerpflichtiger Ge
winne 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter 
Steuern, der sich aus wahrscheinlichen künftigen steuerpflichtigen 
Gewinnen ergibt. 

R0670/C0130 Betrag/Schätzung der LAC 
DT wegen Rücktrag, laufen
des Jahr 

Betrag/Schätzung der nach Artikel 207 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 berechneten Verlustausgleichsfähigkeit latenter 
Steuern, der sich aus Gewinnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag 
der auf das Folgejahr übertragenen Verluste. 

R0680/C0130 Betrag/Schätzung der LAC 
DT durch Rücktrag, künftige 
Jahre“ 

Betrag/Schätzung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern im 
Sinne von Artikel 207 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35, 
der sich aus Gewinnen aus früheren Jahren ergibt. Betrag der auf 
spätere Jahre als das Folgejahr übertragenen Verluste. 

R0690/C0130 Betrag/Schätzung der maxi
malen LAC DT 

Maximaler Betrag der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, der 
zur Verfügung stehen könnte, bevor gemäß Artikel 207 Absatz 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 bewertet wird, ob der Anstieg 
der latenten Steueransprüche für die Zwecke der Anpassung verwen
det werden darf. 
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